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Urkundsbeamt. d. Geschaftsst.

IM NAMEN DES VOLKES

wegen Forderung

erliaBt das Amtsgericht Bad Kissingen durch Richter am
Amtsgericht (EEEEE} ~ufgrund des Termins vom 22.3.2005, der
dem SchluR der miindlichen Verhandlung entspricht, folgen-
des

END {_URTEIL

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager EUR 2.536, Ol
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Uber dem Basiszinssatz seit dem 13.,2.2004 Zug-um-Zug ge-
gen Ruckgabe der Uhr, Marke Rolex GMT Master II, Serien-
nummer: X 767841, ReF-Nr. 15710, zu zahlen.

2. Es wird festgestellt, daR sich der Beklagte in Annahme-
verzug befindet.-

3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheits-

Q,

leistung in Hoéhe von 110 % des zu vollstreckenden Betra-
ges. ’

5. Der Streitwert wird auf EUR 2.536,01 festgesetzt.

Tatbestand:

Der Kl&ger macht Anspriche auf Rickabwicklung eines
Kaufs geltend. Er tragt vor, er habe mit Kaufvertrag vom
15.11.2003 {ber eBay beim Beklagten eine dort naher be-
schriebene Rolex-Uhr erworben. Hierbei sei in der Beschrei-
bung angegeben worden: "Die Uhr wurde von mir 1996 beim Ju-
welier gekauft und wird mit Original-Rechnung, Original-Ga-
rantiebeleg, Beschreibung und Karton geliefert. Die Uhr ist
in einem Top-Zustand." Der Klager meint, der Beklagte habe
mit dieser Beschreibung arglistig den Eindruck erweckt, der
Beklagte habe die Uhr 1996 neu erworben und bei Lieferung
der Uhr wirde auch der Original-Rolex-Garantiebeleg vorge-
legt werden. Entgegen den Anpreisungen des Beklagten sei die
Uhr nicht in einem Top-Zustand gewesen. Vielmehr sei das
Band ausgeleiert gewesen, der Gehiuseboden zerkratzt und die
Linette schwer zu drehen gewesen. Da zudem der Original-Ga-
rantiebeleg nicht beigelegen habe, seil ein entscheidender
wertbildender Faktor von Beklagtenseite nicht erfdllt wor-
den. Aufgrund Ricktritts, Widerrufs und Anfechtung des Kauf -
vertrages misse der Kaufvertrag rickabgewickelt werden.

Der Kl&ger beantragt daher:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager
EUR 2.536,01 nebst Zinsen hieraus in Hbhe von
5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit
$13.2.2004 Zug-um-Zug gegen Rickgabe der Uhr,
“Marke ‘Rolex GMT Master II, Seriénnummer:

X 767841, ReF-Nr. 16710, zu zahlen.
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Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Er tragt vor, die Beschreibung sei zutreffend. Es seil nie
die Rede gewesen von Original-Rolex-Garantiebelegen. Auch
sei nicht in der Beschreibung angegeben gewesen, die Uhr
sei 1996 neu vom Beklagten erworben worden. Bei Absendung
hitten die beschriebenen Mangel an der Uhr nicht vorgelegen.
Im Ubrigen sei auch der Original-Garantiebeleg und Kaufbeleg
kein wertbildender Faktor. Vielmehr sei die Echtheit der
Uhr an sich das Entscheidende. Der Klager habe auch keine
minderwertige Uhr bekommen. Uhren in diesem Alter und
dieser Marke wlrden Ublicherweise zu dem streitgegenstand-
lichen Kaufpreis gehandelt und hatten einen entsprechenden
Wert. DarUberhinaus habe .der Beklagte die Gewahrleistung
ausgeschlossen. Dies sei zuladssig, nachdem der Beklagte kein
Unternehmer sei und folglich ein Verbrauchsglterkauf nicht
vorliege.

Wegen der Einzelheiten des gegenseitigen Parteivorbringens
wird auf die gewechselten Schriftsatze Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde :

\
v

Die zul&ssige Klage ist begrindet. Gem&f §§ 355, 312 b und
312 BGB konnte der Klager einen wirksamen Widerruf bezlglich
seiner Erkladrungen betreffend den streitgegenstandlichen
Kaufvertrag vornehmen. Nach Ansicht des Gerich#s liegt hier
namlich ein unter den § 312 b BGB fallender Fernabsatzver-
trag vor. Insoweit ist namlich der Beklagte nach Ansicht
des Gerichts als Unternehmer 1im Sinne des § 14 BGB und der
Klidger als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB einzuozxdnen.
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist namlich jeder, der
planmifig und dauerhaft Leistungen gegen Entgelt anbietet.
Ein eingerichteter Gewerbebetrieb oder eine Gewinnerzie-
lungsabsicht ist hierbei nicht erforderlich. Aufgrund der
Angaben des Beklagten ist hier von einer Unternehmerstellung
des Beklagten auszugehen. Der Beklagte hat eingerdumt, ab
dem 16.8.2001 154 Bewertungen bei eBay erhalten zu haben.
Dies korrespondiert mit entsprechenden Verkaufen. Weiter
trédgt der Beklagte vor, daf nach den Bedingungen bei eBay
zur Erreichung der Bewertung als PowerSeller pro Monat
mindestens vier . oder mehr erfolgreiche Verkaufe in den

letzten drei  Monaten getidtigt sein miRten in einem Volumen .

fﬂjyéh“?EUR‘3.000,~f.‘1Auch dies 1ist ein Anhaltspunkt daflr,
daR 'der Beklagte als Unternehmer anzusehen ist. Gestutzt

*5Wird,dies auch durch die Angabe des Beklagten, er und seine
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Lebensgeféhrtin "verkaufen alles, was im Haushalt nicht mehr
bendtigt wird". Soweit nicht nur der Beklagte, sondern auch
die Lebensgefédhrtin des Beklagten den eBay-Namen nutzen,
mu2 sich der Beklagte dies =zurechnen lassen. Der Kaufer
muf?2 und kann nadmlich davon ausgehen, daff die Bewertungen
lle den Verkdufer persdnlich betreffen. Somit gelten die
Regeln des Fernabsatzvertrages, was wiederum dazu fihrt, daB
der Beklagte eine Widerrufsbelehrung entsprechend § 355 BGB
hatte erteilen missen. Dies ist unstreitig nicht geschehen.
Somit war der Klager bis maximal sechs Monate nach ﬁbergabe
der Uhr berechtigt, vom Vertrag zurlUckzutreten. Dies tat er
mit Schreiben wvom 3.2.2004, der Kaufvertrag datiert auf den
16.11.2003, so daf? die entsprechende Frist auch eingehalten -
ist. Ohne Angabe nadherer Grinde ist daher der Klager berech-
tigt, einen Widerruf zu erklaren, was die Ruckabwicklung des
Kaufvertrages gemafd § 356 BGB zur Folge hat. Mit der Ruckab-
wicklung ist der Beklagte auch im Verzug.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht dadurch, wenn
vorliegend in rechtlicher Hinsicht das Gewdhrleistungsrecht
von Kaufvertrdgen angewendet wlirde. Insoweit sind die Anga-
ben des Beklagten in der eBay-Plattform gemaf? § 434 BGB mafR-
gebend. Dort hat der Beklagte ausgefuhrt, die Uhr werde "mit
Original -Rechnung, Original-Garantiebeleg, Beschreibung und
Karton" geliefert. Unstreitig hat eine Rolex-Garantie der
Uhr nicht Dbeigelegen. Unabhadngig davon, ob das Rolex-Zerti-

fikat bzw. die Garantie ein wertbildender Faktor ist, muf
sich der Beklagte an seiner Beschreibung festhalten lassen.
Diesse hat zumindest, auch nach Angaben des Beklagten,

bei Kaufinteressenten wie auch beim Kla&ger zu der irrigen
Annahme geflihrt, es wire eine Original-Rolex-Garantieurkunde
der Uhr beigefligt. Diese hat der Beklagte aber unstreitig
nicht Dbeigefiugt. Insoweit mufl sich der Beklagte an seinen
Angaben gemaf § 434 BGB messen lassen. Da er trotz Nachbes-
serungsaufforderung den entsprechenden Original-Rolex-Beleg
nicht vorgelegt hat, war der Klager auch aus:diesem Grund
berechtigt, vom Kaufvertrag gemal® §§ 434, 439, 437 Nr. 2
BCGB zuruckzutreten. Insowelt, namlich bezlglich der Vorlags
des Rolex-Belegs, kommt es auch nicht auf mégliche weiters
Mangel 1im Sinne von Beschadigungen der Uhr an. Diese waren
aber, da der Beklagte als Unternehmer anzusehen 1ist, wie
oben dargelegt, auch nicht von der Gewdhrleistung nach § 444
BGB ausgeschlossen. Ein diesbeziglicher Gewadhrleistungsaus-
schluR ist namlich gem&R § 475 BGB ausgeschlossen.

Im Ubrigen sieht das Gericht auch die Voraussetzungen far
eine Anfechtung wegen arglistiger Tauschung als gegeben an.
Die Angabe des Beklagten in der eBay-Anzeige, er wirde die
Uhr mit Original-Rechnung und Original-Garantiebeleg Uber-
senden, mufdte bei einem objektiven Betrachter so verstanden
werden, dafd ein Original-Rolex-Garantiebeleg der Uhr bei-
+liegen wirde. Unwidersprochen war dieser Garantiebeleg aber
“ein ' Teil der Motivation .des Kl&gers, die Uhr zu kaufen. Da
- dieser Beleg vom Beklagten nicht vorgelegt werden kann, kann
" .der . Kldger berechtigt mnach § 123 BGB anfechten. Die Frist
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ist auch gewahrt. Insoweit wirde dies zur ruckwirkenden
aufhebung des Kaufvertrags und ebenfalls zur Rickabwicklung
fihren.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO.
/ ‘

e :
Vorlaufige Vgllstreckbarkeit: § 709 ZPO.

7 A
/
/
AR, ‘
Richter am Amtsgericht
/H.

'
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Urkundsbeamt. d. Geschaftsst.

IM NAMEN DES VOLKES

wegen Forderung

erliaBt das Amtsgericht Bad Kissingen durch Richter am
Amtsgericht (EEEEE} ~ufgrund des Termins vom 22.3.2005, der
dem SchluR der miindlichen Verhandlung entspricht, folgen-
des

END {_URTEIL

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager EUR 2.536, Ol
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Uber dem Basiszinssatz seit dem 13.,2.2004 Zug-um-Zug ge-
gen Ruckgabe der Uhr, Marke Rolex GMT Master II, Serien-
nummer: X 767841, ReF-Nr. 15710, zu zahlen.

2. Es wird festgestellt, daR sich der Beklagte in Annahme-
verzug befindet.-

3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheits-

Q,

leistung in Hoéhe von 110 % des zu vollstreckenden Betra-
ges. ’

5. Der Streitwert wird auf EUR 2.536,01 festgesetzt.

Tatbestand:

Der Kl&ger macht Anspriche auf Rickabwicklung eines
Kaufs geltend. Er tragt vor, er habe mit Kaufvertrag vom
15.11.2003 {ber eBay beim Beklagten eine dort naher be-
schriebene Rolex-Uhr erworben. Hierbei sei in der Beschrei-
bung angegeben worden: "Die Uhr wurde von mir 1996 beim Ju-
welier gekauft und wird mit Original-Rechnung, Original-Ga-
rantiebeleg, Beschreibung und Karton geliefert. Die Uhr ist
in einem Top-Zustand." Der Klager meint, der Beklagte habe
mit dieser Beschreibung arglistig den Eindruck erweckt, der
Beklagte habe die Uhr 1996 neu erworben und bei Lieferung
der Uhr wirde auch der Original-Rolex-Garantiebeleg vorge-
legt werden. Entgegen den Anpreisungen des Beklagten sei die
Uhr nicht in einem Top-Zustand gewesen. Vielmehr sei das
Band ausgeleiert gewesen, der Gehiuseboden zerkratzt und die
Linette schwer zu drehen gewesen. Da zudem der Original-Ga-
rantiebeleg nicht beigelegen habe, seil ein entscheidender
wertbildender Faktor von Beklagtenseite nicht erfdllt wor-
den. Aufgrund Ricktritts, Widerrufs und Anfechtung des Kauf -
vertrages misse der Kaufvertrag rickabgewickelt werden.

Der Kl&ger beantragt daher:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager
EUR 2.536,01 nebst Zinsen hieraus in Hbhe von
5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit
$13.2.2004 Zug-um-Zug gegen Rickgabe der Uhr,
“Marke ‘Rolex GMT Master II, Seriénnummer:

X 767841, ReF-Nr. 16710, zu zahlen.
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Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Er tragt vor, die Beschreibung sei zutreffend. Es seil nie
die Rede gewesen von Original-Rolex-Garantiebelegen. Auch
sei nicht in der Beschreibung angegeben gewesen, die Uhr
sei 1996 neu vom Beklagten erworben worden. Bei Absendung
hitten die beschriebenen Mangel an der Uhr nicht vorgelegen.
Im Ubrigen sei auch der Original-Garantiebeleg und Kaufbeleg
kein wertbildender Faktor. Vielmehr sei die Echtheit der
Uhr an sich das Entscheidende. Der Klager habe auch keine
minderwertige Uhr bekommen. Uhren in diesem Alter und
dieser Marke wlrden Ublicherweise zu dem streitgegenstand-
lichen Kaufpreis gehandelt und hatten einen entsprechenden
Wert. DarUberhinaus habe .der Beklagte die Gewahrleistung
ausgeschlossen. Dies sei zuladssig, nachdem der Beklagte kein
Unternehmer sei und folglich ein Verbrauchsglterkauf nicht
vorliege.

Wegen der Einzelheiten des gegenseitigen Parteivorbringens
wird auf die gewechselten Schriftsatze Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde :

\
v

Die zul&ssige Klage ist begrindet. Gem&f §§ 355, 312 b und
312 BGB konnte der Klager einen wirksamen Widerruf bezlglich
seiner Erkladrungen betreffend den streitgegenstandlichen
Kaufvertrag vornehmen. Nach Ansicht des Gerich#s liegt hier
namlich ein unter den § 312 b BGB fallender Fernabsatzver-
trag vor. Insoweit ist namlich der Beklagte nach Ansicht
des Gerichts als Unternehmer 1im Sinne des § 14 BGB und der
Klidger als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB einzuozxdnen.
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist namlich jeder, der
planmifig und dauerhaft Leistungen gegen Entgelt anbietet.
Ein eingerichteter Gewerbebetrieb oder eine Gewinnerzie-
lungsabsicht ist hierbei nicht erforderlich. Aufgrund der
Angaben des Beklagten ist hier von einer Unternehmerstellung
des Beklagten auszugehen. Der Beklagte hat eingerdumt, ab
dem 16.8.2001 154 Bewertungen bei eBay erhalten zu haben.
Dies korrespondiert mit entsprechenden Verkaufen. Weiter
trédgt der Beklagte vor, daf nach den Bedingungen bei eBay
zur Erreichung der Bewertung als PowerSeller pro Monat
mindestens vier . oder mehr erfolgreiche Verkaufe in den

letzten drei  Monaten getidtigt sein miRten in einem Volumen .

fﬂjyéh“?EUR‘3.000,~f.‘1Auch dies 1ist ein Anhaltspunkt daflr,
daR 'der Beklagte als Unternehmer anzusehen ist. Gestutzt

*5Wird,dies auch durch die Angabe des Beklagten, er und seine
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Lebensgeféhrtin "verkaufen alles, was im Haushalt nicht mehr
bendtigt wird". Soweit nicht nur der Beklagte, sondern auch
die Lebensgefédhrtin des Beklagten den eBay-Namen nutzen,
mu2 sich der Beklagte dies =zurechnen lassen. Der Kaufer
muf?2 und kann nadmlich davon ausgehen, daff die Bewertungen
lle den Verkdufer persdnlich betreffen. Somit gelten die
Regeln des Fernabsatzvertrages, was wiederum dazu fihrt, daB
der Beklagte eine Widerrufsbelehrung entsprechend § 355 BGB
hatte erteilen missen. Dies ist unstreitig nicht geschehen.
Somit war der Klager bis maximal sechs Monate nach ﬁbergabe
der Uhr berechtigt, vom Vertrag zurlUckzutreten. Dies tat er
mit Schreiben wvom 3.2.2004, der Kaufvertrag datiert auf den
16.11.2003, so daf? die entsprechende Frist auch eingehalten -
ist. Ohne Angabe nadherer Grinde ist daher der Klager berech-
tigt, einen Widerruf zu erklaren, was die Ruckabwicklung des
Kaufvertrages gemafd § 356 BGB zur Folge hat. Mit der Ruckab-
wicklung ist der Beklagte auch im Verzug.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht dadurch, wenn
vorliegend in rechtlicher Hinsicht das Gewdhrleistungsrecht
von Kaufvertrdgen angewendet wlirde. Insoweit sind die Anga-
ben des Beklagten in der eBay-Plattform gemaf? § 434 BGB mafR-
gebend. Dort hat der Beklagte ausgefuhrt, die Uhr werde "mit
Original -Rechnung, Original-Garantiebeleg, Beschreibung und
Karton" geliefert. Unstreitig hat eine Rolex-Garantie der
Uhr nicht Dbeigelegen. Unabhadngig davon, ob das Rolex-Zerti-

fikat bzw. die Garantie ein wertbildender Faktor ist, muf
sich der Beklagte an seiner Beschreibung festhalten lassen.
Diesse hat zumindest, auch nach Angaben des Beklagten,

bei Kaufinteressenten wie auch beim Kla&ger zu der irrigen
Annahme geflihrt, es wire eine Original-Rolex-Garantieurkunde
der Uhr beigefligt. Diese hat der Beklagte aber unstreitig
nicht Dbeigefiugt. Insoweit mufl sich der Beklagte an seinen
Angaben gemaf § 434 BGB messen lassen. Da er trotz Nachbes-
serungsaufforderung den entsprechenden Original-Rolex-Beleg
nicht vorgelegt hat, war der Klager auch aus:diesem Grund
berechtigt, vom Kaufvertrag gemal® §§ 434, 439, 437 Nr. 2
BCGB zuruckzutreten. Insowelt, namlich bezlglich der Vorlags
des Rolex-Belegs, kommt es auch nicht auf mégliche weiters
Mangel 1im Sinne von Beschadigungen der Uhr an. Diese waren
aber, da der Beklagte als Unternehmer anzusehen 1ist, wie
oben dargelegt, auch nicht von der Gewdhrleistung nach § 444
BGB ausgeschlossen. Ein diesbeziglicher Gewadhrleistungsaus-
schluR ist namlich gem&R § 475 BGB ausgeschlossen.

Im Ubrigen sieht das Gericht auch die Voraussetzungen far
eine Anfechtung wegen arglistiger Tauschung als gegeben an.
Die Angabe des Beklagten in der eBay-Anzeige, er wirde die
Uhr mit Original-Rechnung und Original-Garantiebeleg Uber-
senden, mufdte bei einem objektiven Betrachter so verstanden
werden, dafd ein Original-Rolex-Garantiebeleg der Uhr bei-
+liegen wirde. Unwidersprochen war dieser Garantiebeleg aber
“ein ' Teil der Motivation .des Kl&gers, die Uhr zu kaufen. Da
- dieser Beleg vom Beklagten nicht vorgelegt werden kann, kann
" .der . Kldger berechtigt mnach § 123 BGB anfechten. Die Frist
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ist auch gewahrt. Insoweit wirde dies zur ruckwirkenden
aufhebung des Kaufvertrags und ebenfalls zur Rickabwicklung
fihren.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO.
/ ‘

e :
Vorlaufige Vgllstreckbarkeit: § 709 ZPO.

7 A
/
/
AR, ‘
Richter am Amtsgericht
/H.

'
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Urkundsbeamt. d. Geschaftsst.

IM NAMEN DES VOLKES

wegen Forderung

erliaBt das Amtsgericht Bad Kissingen durch Richter am
Amtsgericht (EEEEE} ~ufgrund des Termins vom 22.3.2005, der
dem SchluR der miindlichen Verhandlung entspricht, folgen-
des

END {_URTEIL

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager EUR 2.536, Ol

-"mnn'-nvv'lanh Fimearn ki araiie irn TARA trAn B Drmsantrimbian
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Uber dem Basiszinssatz seit dem 13.,2.2004 Zug-um-Zug ge-
gen Ruckgabe der Uhr, Marke Rolex GMT Master II, Serien-
nummer: X 767841, ReF-Nr. 15710, zu zahlen.

2. Es wird festgestellt, daR sich der Beklagte in Annahme-
verzug befindet.-

3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheits-

Q,

leistung in Hoéhe von 110 % des zu vollstreckenden Betra-
ges. ’

5. Der Streitwert wird auf EUR 2.536,01 festgesetzt.

Tatbestand:

Der Kl&ger macht Anspriche auf Rickabwicklung eines
Kaufs geltend. Er tragt vor, er habe mit Kaufvertrag vom
15.11.2003 {ber eBay beim Beklagten eine dort naher be-
schriebene Rolex-Uhr erworben. Hierbei sei in der Beschrei-
bung angegeben worden: "Die Uhr wurde von mir 1996 beim Ju-
welier gekauft und wird mit Original-Rechnung, Original-Ga-
rantiebeleg, Beschreibung und Karton geliefert. Die Uhr ist
in einem Top-Zustand." Der Klager meint, der Beklagte habe
mit dieser Beschreibung arglistig den Eindruck erweckt, der
Beklagte habe die Uhr 1996 neu erworben und bei Lieferung
der Uhr wirde auch der Original-Rolex-Garantiebeleg vorge-
legt werden. Entgegen den Anpreisungen des Beklagten sei die
Uhr nicht in einem Top-Zustand gewesen. Vielmehr sei das
Band ausgeleiert gewesen, der Gehiuseboden zerkratzt und die
Linette schwer zu drehen gewesen. Da zudem der Original-Ga-
rantiebeleg nicht beigelegen habe, seil ein entscheidender
wertbildender Faktor von Beklagtenseite nicht erfdllt wor-
den. Aufgrund Ricktritts, Widerrufs und Anfechtung des Kauf -
vertrages misse der Kaufvertrag rickabgewickelt werden.

Der Kl&ger beantragt daher:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager
EUR 2.536,01 nebst Zinsen hieraus in Hbhe von
5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit
$13.2.2004 Zug-um-Zug gegen Rickgabe der Uhr,
“Marke ‘Rolex GMT Master II, Seriénnummer:

X 767841, ReF-Nr. 16710, zu zahlen.
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Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Er tragt vor, die Beschreibung sei zutreffend. Es seil nie
die Rede gewesen von Original-Rolex-Garantiebelegen. Auch
sei nicht in der Beschreibung angegeben gewesen, die Uhr
sei 1996 neu vom Beklagten erworben worden. Bei Absendung
hitten die beschriebenen Mangel an der Uhr nicht vorgelegen.
Im Ubrigen sei auch der Original-Garantiebeleg und Kaufbeleg
kein wertbildender Faktor. Vielmehr sei die Echtheit der
Uhr an sich das Entscheidende. Der Klager habe auch keine
minderwertige Uhr bekommen. Uhren in diesem Alter und
dieser Marke wlrden Ublicherweise zu dem streitgegenstand-
lichen Kaufpreis gehandelt und hatten einen entsprechenden
Wert. DarUberhinaus habe .der Beklagte die Gewahrleistung
ausgeschlossen. Dies sei zuladssig, nachdem der Beklagte kein
Unternehmer sei und folglich ein Verbrauchsglterkauf nicht
vorliege.

Wegen der Einzelheiten des gegenseitigen Parteivorbringens
wird auf die gewechselten Schriftsatze Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde :

\
v

Die zul&ssige Klage ist begrindet. Gem&f §§ 355, 312 b und
312 BGB konnte der Klager einen wirksamen Widerruf bezlglich
seiner Erkladrungen betreffend den streitgegenstandlichen
Kaufvertrag vornehmen. Nach Ansicht des Gerich#s liegt hier
namlich ein unter den § 312 b BGB fallender Fernabsatzver-
trag vor. Insoweit ist namlich der Beklagte nach Ansicht
des Gerichts als Unternehmer 1im Sinne des § 14 BGB und der
Klidger als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB einzuozxdnen.
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist namlich jeder, der
planmifig und dauerhaft Leistungen gegen Entgelt anbietet.
Ein eingerichteter Gewerbebetrieb oder eine Gewinnerzie-
lungsabsicht ist hierbei nicht erforderlich. Aufgrund der
Angaben des Beklagten ist hier von einer Unternehmerstellung
des Beklagten auszugehen. Der Beklagte hat eingerdumt, ab
dem 16.8.2001 154 Bewertungen bei eBay erhalten zu haben.
Dies korrespondiert mit entsprechenden Verkaufen. Weiter
trédgt der Beklagte vor, daf nach den Bedingungen bei eBay
zur Erreichung der Bewertung als PowerSeller pro Monat
mindestens vier . oder mehr erfolgreiche Verkaufe in den

letzten drei  Monaten getidtigt sein miRten in einem Volumen .

fﬂjyéh“?EUR‘3.000,~f.‘1Auch dies 1ist ein Anhaltspunkt daflr,
daR 'der Beklagte als Unternehmer anzusehen ist. Gestutzt

*5Wird,dies auch durch die Angabe des Beklagten, er und seine
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Lebensgeféhrtin "verkaufen alles, was im Haushalt nicht mehr
bendtigt wird". Soweit nicht nur der Beklagte, sondern auch
die Lebensgefédhrtin des Beklagten den eBay-Namen nutzen,
mu2 sich der Beklagte dies =zurechnen lassen. Der Kaufer
muf?2 und kann nadmlich davon ausgehen, daff die Bewertungen
lle den Verkdufer persdnlich betreffen. Somit gelten die
Regeln des Fernabsatzvertrages, was wiederum dazu fihrt, daB
der Beklagte eine Widerrufsbelehrung entsprechend § 355 BGB
hatte erteilen missen. Dies ist unstreitig nicht geschehen.
Somit war der Klager bis maximal sechs Monate nach ﬁbergabe
der Uhr berechtigt, vom Vertrag zurlUckzutreten. Dies tat er
mit Schreiben wvom 3.2.2004, der Kaufvertrag datiert auf den
16.11.2003, so daf? die entsprechende Frist auch eingehalten -
ist. Ohne Angabe nadherer Grinde ist daher der Klager berech-
tigt, einen Widerruf zu erklaren, was die Ruckabwicklung des
Kaufvertrages gemafd § 356 BGB zur Folge hat. Mit der Ruckab-
wicklung ist der Beklagte auch im Verzug.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht dadurch, wenn
vorliegend in rechtlicher Hinsicht das Gewdhrleistungsrecht
von Kaufvertrdgen angewendet wlirde. Insoweit sind die Anga-
ben des Beklagten in der eBay-Plattform gemaf? § 434 BGB mafR-
gebend. Dort hat der Beklagte ausgefuhrt, die Uhr werde "mit
Original -Rechnung, Original-Garantiebeleg, Beschreibung und
Karton" geliefert. Unstreitig hat eine Rolex-Garantie der
Uhr nicht Dbeigelegen. Unabhadngig davon, ob das Rolex-Zerti-

fikat bzw. die Garantie ein wertbildender Faktor ist, muf
sich der Beklagte an seiner Beschreibung festhalten lassen.
Diesse hat zumindest, auch nach Angaben des Beklagten,

bei Kaufinteressenten wie auch beim Kla&ger zu der irrigen
Annahme geflihrt, es wire eine Original-Rolex-Garantieurkunde
der Uhr beigefligt. Diese hat der Beklagte aber unstreitig
nicht Dbeigefiugt. Insoweit mufl sich der Beklagte an seinen
Angaben gemaf § 434 BGB messen lassen. Da er trotz Nachbes-
serungsaufforderung den entsprechenden Original-Rolex-Beleg
nicht vorgelegt hat, war der Klager auch aus:diesem Grund
berechtigt, vom Kaufvertrag gemal® §§ 434, 439, 437 Nr. 2
BCGB zuruckzutreten. Insowelt, namlich bezlglich der Vorlags
des Rolex-Belegs, kommt es auch nicht auf mégliche weiters
Mangel 1im Sinne von Beschadigungen der Uhr an. Diese waren
aber, da der Beklagte als Unternehmer anzusehen 1ist, wie
oben dargelegt, auch nicht von der Gewdhrleistung nach § 444
BGB ausgeschlossen. Ein diesbeziglicher Gewadhrleistungsaus-
schluR ist namlich gem&R § 475 BGB ausgeschlossen.

Im Ubrigen sieht das Gericht auch die Voraussetzungen far
eine Anfechtung wegen arglistiger Tauschung als gegeben an.
Die Angabe des Beklagten in der eBay-Anzeige, er wirde die
Uhr mit Original-Rechnung und Original-Garantiebeleg Uber-
senden, mufdte bei einem objektiven Betrachter so verstanden
werden, dafd ein Original-Rolex-Garantiebeleg der Uhr bei-
+liegen wirde. Unwidersprochen war dieser Garantiebeleg aber
“ein ' Teil der Motivation .des Kl&gers, die Uhr zu kaufen. Da
- dieser Beleg vom Beklagten nicht vorgelegt werden kann, kann
" .der . Kldger berechtigt mnach § 123 BGB anfechten. Die Frist
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ist auch gewahrt. Insoweit wirde dies zur ruckwirkenden
aufhebung des Kaufvertrags und ebenfalls zur Rickabwicklung
fihren.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO.
/ ‘

e :
Vorlaufige Vgllstreckbarkeit: § 709 ZPO.

7 A
/
/
AR, ‘
Richter am Amtsgericht
/H.

'
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Urkundsbeamt. d. Geschaftsst.

IM NAMEN DES VOLKES

wegen Forderung

erliaBt das Amtsgericht Bad Kissingen durch Richter am
Amtsgericht (EEEEE} ~ufgrund des Termins vom 22.3.2005, der
dem SchluR der miindlichen Verhandlung entspricht, folgen-
des

END {_URTEIL

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager EUR 2.536, Ol
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Uber dem Basiszinssatz seit dem 13.,2.2004 Zug-um-Zug ge-
gen Ruckgabe der Uhr, Marke Rolex GMT Master II, Serien-
nummer: X 767841, ReF-Nr. 15710, zu zahlen.

2. Es wird festgestellt, daR sich der Beklagte in Annahme-
verzug befindet.-

3. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheits-

Q,

leistung in Hoéhe von 110 % des zu vollstreckenden Betra-
ges. ’

5. Der Streitwert wird auf EUR 2.536,01 festgesetzt.

Tatbestand:

Der Kl&ger macht Anspriche auf Rickabwicklung eines
Kaufs geltend. Er tragt vor, er habe mit Kaufvertrag vom
15.11.2003 {ber eBay beim Beklagten eine dort naher be-
schriebene Rolex-Uhr erworben. Hierbei sei in der Beschrei-
bung angegeben worden: "Die Uhr wurde von mir 1996 beim Ju-
welier gekauft und wird mit Original-Rechnung, Original-Ga-
rantiebeleg, Beschreibung und Karton geliefert. Die Uhr ist
in einem Top-Zustand." Der Klager meint, der Beklagte habe
mit dieser Beschreibung arglistig den Eindruck erweckt, der
Beklagte habe die Uhr 1996 neu erworben und bei Lieferung
der Uhr wirde auch der Original-Rolex-Garantiebeleg vorge-
legt werden. Entgegen den Anpreisungen des Beklagten sei die
Uhr nicht in einem Top-Zustand gewesen. Vielmehr sei das
Band ausgeleiert gewesen, der Gehiuseboden zerkratzt und die
Linette schwer zu drehen gewesen. Da zudem der Original-Ga-
rantiebeleg nicht beigelegen habe, seil ein entscheidender
wertbildender Faktor von Beklagtenseite nicht erfdllt wor-
den. Aufgrund Ricktritts, Widerrufs und Anfechtung des Kauf -
vertrages misse der Kaufvertrag rickabgewickelt werden.

Der Kl&ger beantragt daher:

Der Beklagte wird verurteilt, an den Klager
EUR 2.536,01 nebst Zinsen hieraus in Hbhe von
5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit
$13.2.2004 Zug-um-Zug gegen Rickgabe der Uhr,
“Marke ‘Rolex GMT Master II, Seriénnummer:

X 767841, ReF-Nr. 16710, zu zahlen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik'und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Er tragt vor, die Beschreibung sei zutreffend. Es seil nie
die Rede gewesen von Original-Rolex-Garantiebelegen. Auch
sei nicht in der Beschreibung angegeben gewesen, die Uhr
sei 1996 neu vom Beklagten erworben worden. Bei Absendung
hitten die beschriebenen Mangel an der Uhr nicht vorgelegen.
Im Ubrigen sei auch der Original-Garantiebeleg und Kaufbeleg
kein wertbildender Faktor. Vielmehr sei die Echtheit der
Uhr an sich das Entscheidende. Der Klager habe auch keine
minderwertige Uhr bekommen. Uhren in diesem Alter und
dieser Marke wlrden Ublicherweise zu dem streitgegenstand-
lichen Kaufpreis gehandelt und hatten einen entsprechenden
Wert. DarUberhinaus habe .der Beklagte die Gewahrleistung
ausgeschlossen. Dies sei zuladssig, nachdem der Beklagte kein
Unternehmer sei und folglich ein Verbrauchsglterkauf nicht
vorliege.

Wegen der Einzelheiten des gegenseitigen Parteivorbringens
wird auf die gewechselten Schriftsatze Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde :

\
v

Die zul&ssige Klage ist begrindet. Gem&f §§ 355, 312 b und
312 BGB konnte der Klager einen wirksamen Widerruf bezlglich
seiner Erkladrungen betreffend den streitgegenstandlichen
Kaufvertrag vornehmen. Nach Ansicht des Gerich#s liegt hier
namlich ein unter den § 312 b BGB fallender Fernabsatzver-
trag vor. Insoweit ist namlich der Beklagte nach Ansicht
des Gerichts als Unternehmer 1im Sinne des § 14 BGB und der
Klidger als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB einzuozxdnen.
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist namlich jeder, der
planmifig und dauerhaft Leistungen gegen Entgelt anbietet.
Ein eingerichteter Gewerbebetrieb oder eine Gewinnerzie-
lungsabsicht ist hierbei nicht erforderlich. Aufgrund der
Angaben des Beklagten ist hier von einer Unternehmerstellung
des Beklagten auszugehen. Der Beklagte hat eingerdumt, ab
dem 16.8.2001 154 Bewertungen bei eBay erhalten zu haben.
Dies korrespondiert mit entsprechenden Verkaufen. Weiter
trédgt der Beklagte vor, daf nach den Bedingungen bei eBay
zur Erreichung der Bewertung als PowerSeller pro Monat
mindestens vier . oder mehr erfolgreiche Verkaufe in den

letzten drei  Monaten getidtigt sein miRten in einem Volumen .

fﬂjyéh“?EUR‘3.000,~f.‘1Auch dies 1ist ein Anhaltspunkt daflr,
daR 'der Beklagte als Unternehmer anzusehen ist. Gestutzt

*5Wird,dies auch durch die Angabe des Beklagten, er und seine
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Lebensgeféhrtin "verkaufen alles, was im Haushalt nicht mehr
bendtigt wird". Soweit nicht nur der Beklagte, sondern auch
die Lebensgefédhrtin des Beklagten den eBay-Namen nutzen,
mu2 sich der Beklagte dies =zurechnen lassen. Der Kaufer
muf?2 und kann nadmlich davon ausgehen, daff die Bewertungen
lle den Verkdufer persdnlich betreffen. Somit gelten die
Regeln des Fernabsatzvertrages, was wiederum dazu fihrt, daB
der Beklagte eine Widerrufsbelehrung entsprechend § 355 BGB
hatte erteilen missen. Dies ist unstreitig nicht geschehen.
Somit war der Klager bis maximal sechs Monate nach ﬁbergabe
der Uhr berechtigt, vom Vertrag zurlUckzutreten. Dies tat er
mit Schreiben wvom 3.2.2004, der Kaufvertrag datiert auf den
16.11.2003, so daf? die entsprechende Frist auch eingehalten -
ist. Ohne Angabe nadherer Grinde ist daher der Klager berech-
tigt, einen Widerruf zu erklaren, was die Ruckabwicklung des
Kaufvertrages gemafd § 356 BGB zur Folge hat. Mit der Ruckab-
wicklung ist der Beklagte auch im Verzug.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht dadurch, wenn
vorliegend in rechtlicher Hinsicht das Gewdhrleistungsrecht
von Kaufvertrdgen angewendet wlirde. Insoweit sind die Anga-
ben des Beklagten in der eBay-Plattform gemaf? § 434 BGB mafR-
gebend. Dort hat der Beklagte ausgefuhrt, die Uhr werde "mit
Original -Rechnung, Original-Garantiebeleg, Beschreibung und
Karton" geliefert. Unstreitig hat eine Rolex-Garantie der
Uhr nicht Dbeigelegen. Unabhadngig davon, ob das Rolex-Zerti-

fikat bzw. die Garantie ein wertbildender Faktor ist, muf
sich der Beklagte an seiner Beschreibung festhalten lassen.
Diesse hat zumindest, auch nach Angaben des Beklagten,

bei Kaufinteressenten wie auch beim Kla&ger zu der irrigen
Annahme geflihrt, es wire eine Original-Rolex-Garantieurkunde
der Uhr beigefligt. Diese hat der Beklagte aber unstreitig
nicht Dbeigefiugt. Insoweit mufl sich der Beklagte an seinen
Angaben gemaf § 434 BGB messen lassen. Da er trotz Nachbes-
serungsaufforderung den entsprechenden Original-Rolex-Beleg
nicht vorgelegt hat, war der Klager auch aus:diesem Grund
berechtigt, vom Kaufvertrag gemal® §§ 434, 439, 437 Nr. 2
BCGB zuruckzutreten. Insowelt, namlich bezlglich der Vorlags
des Rolex-Belegs, kommt es auch nicht auf mégliche weiters
Mangel 1im Sinne von Beschadigungen der Uhr an. Diese waren
aber, da der Beklagte als Unternehmer anzusehen 1ist, wie
oben dargelegt, auch nicht von der Gewdhrleistung nach § 444
BGB ausgeschlossen. Ein diesbeziglicher Gewadhrleistungsaus-
schluR ist namlich gem&R § 475 BGB ausgeschlossen.

Im Ubrigen sieht das Gericht auch die Voraussetzungen far
eine Anfechtung wegen arglistiger Tauschung als gegeben an.
Die Angabe des Beklagten in der eBay-Anzeige, er wirde die
Uhr mit Original-Rechnung und Original-Garantiebeleg Uber-
senden, mufdte bei einem objektiven Betrachter so verstanden
werden, dafd ein Original-Rolex-Garantiebeleg der Uhr bei-
+liegen wirde. Unwidersprochen war dieser Garantiebeleg aber
“ein ' Teil der Motivation .des Kl&gers, die Uhr zu kaufen. Da
- dieser Beleg vom Beklagten nicht vorgelegt werden kann, kann
" .der . Kldger berechtigt mnach § 123 BGB anfechten. Die Frist
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ist auch gewahrt. Insoweit wirde dies zur ruckwirkenden
aufhebung des Kaufvertrags und ebenfalls zur Rickabwicklung
fihren.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO.
/ ‘

e :
Vorlaufige Vgllstreckbarkeit: § 709 ZPO.

7 A
/
/
AR, ‘
Richter am Amtsgericht
/H.

'
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